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1. Vorbemerkung 
Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen bedankt sich für die Gelegenheit, 

eine Stellungnahme zur Anhörung über den Antrag der SPD-Fraktion des Landestags 

von Nordrhein-Westfalen mit dem Titel „NRW braucht einen Masterplan zur Stärkung der 

Kindergesundheit“ (Drucksache 18/2552) abzugeben. Die Kammer hat Expertise in Be-

zug auf die Aspekte der Kindergesundheit, die die psychotherapeutische Versorgung 

betreffen. Daher beschränkt sich die Stellungnahme auf die Inhalte der Drucksache, die 

sich mit dieser Thematik befassen. 

Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen vertritt derzeit ca. 14.000 Psycho-

logische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten (PP) sowie 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten (KJP)*1. Berufsrechtlich dürfen PP Erwachsene sowie Kinder und Jugendli-

che behandeln. Eine Genehmigung zur Abrechnung psychotherapeutischer Leistungen 

mit den Krankenkassen für junge Menschen bis zum vollendeten 18. bzw. unter Um-

ständen bis zum vollendeten 21. Lebensjahr setzt allerdings die Approbation als KJP 

voraus. Mit Stand vom 31.12.2022 nahmen 1.627 KJP an der vertragsärztlichen Versor-

gung in Nordrhein-Westfalen teil [1]. KJP sind auch in der stationären Versorgung, in Be-

ratungsstellen, der Jugendhilfe etc. tätig. Ein Großteil der psychotherapeutischen Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen im Land wird damit von dieser Berufsgruppe 

geleistet, deren Mitgliederzahl sich bundesweit von 4.322 im Jahr 2013 auf 7.072 im 

Jahr 2021 erhöht hat  [2]. 

Die Prävalenz psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter beträgt in Deutsch-

land ca. 18 Prozent [3]. Eine Auswertung bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungs-

daten der Kassenärztlichen Vereinigungen von 2019 beendeten Psychotherapien bei 

Patientinnen und Patienten im Alter bis 19 Jahren kommt zu dem Ergebnis 

[RP=Richtlinienpsychotherapie]: „Die RP-Inanspruchnahme liegt erheblich unter der 

Prävalenz psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter, was für eine Unterver-

sorgung mit RP spricht.“ [4]. Diese und viele weitere Daten belegen die unzureichende 

psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen bereits vor der 

Corona-Krise. Nach Ergebnissen einer Studie der Universität Leipzig [5] haben sich die 

Wartezeiten auf psychotherapeutische Erstgespräche und Behandlungsplätze seit dem 

Beginn der Corona-Pandemie auf 10,2 bzw. 25,3 Wochen nahezu verdoppelt, wobei 

deutlich mehr Therapiesitzungen (auch per Video) angeboten wurden. 

                                                
 
* Zur Vereinfachung im Sprachgebrauch werden beide Berufe nachfolgend unter dem 
Begriff „Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten“ zusammengefasst. 
 



4 
 

Dies ist ein Beleg dafür, wie dringend psychotherapeutische Versorgungsangebote aus-

zubauen sind. Dabei muss neben der Behandlung bereits manifester psychischer Stö-

rungen auch viel mehr Wert als bisher auf fachlich fundierte Interventionen zum Erhalt 

der psychischen Gesundheit aller Altersgruppen gelegt werden. Ein „Masterplan“ zur 

Stärkung der Kindergesundheit sollte daher zwingend niederschwelligen Zugang zu pro-

fessioneller Unterstützung bieten, die der Stabilisation des psychischen Befindens dient 

und damit der Entstehung von psychischen Erkrankungen vorbeugt. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen 

Initiativen zur Stärkung der (psychischen) Kindergesundheit wie sie in der Drucksache 

18/2552 formuliert werden und bietet ihre Unterstützung bei der Umsetzung der genann-

ten und weiterer (vgl. 4.) Maßnahmen an.  

2. Ausgangslage 
Im Antrag mit dem Titel „NRW braucht einen Masterplan zur Stärkung der Kinderge-

sundheit“ wird auf Seite 2 ausgeführt: „Die Wartezeit auf ein Therapieangebot hat sich 

seit Beginn der Pandemie nahezu verdoppelt. Diese Entwicklung ist trotz einer Erhöhung 

der Behandlungsstunden von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu beobach-

ten. Die Folge ist eine Unterversorgung an psychotherapeutischen Angeboten für Kinder 

und Jugendliche. Ein Ausbau des psychotherapeutischen Angebots ist daher dringend 

geboten. Die Landesregierung ist angehalten, gemeinsam mit den relevanten Akteuren 

in NRW, Maßnahme zu ergreifen, mit denen die psychotherapeutische Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen gesichert und gestärkt werden kann. Geschlossene Schulen, 

Quarantäne, Einsamkeit, psychosoziale Belastungen und hohe Infektionswellen in einer 

angespannten Versorgungslage werden auch in den kommenden Jahren noch zu enor-

men Belastungen für Kinder, Jugendliche und Eltern führen – die Gesundheit leidet. Um 

sicherzustellen, dass junge Menschen in NRW auch in den kommenden Jahren die bes-

ten Chancen auf eine gute Zukunft haben, müssen wir jetzt die Weichen stellen für eine 

Stärkung der Kindergesundheit. Kindergesundheit ist dabei weit mehr als die flächende-

ckende Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten und ausreichend Kapazitäten in den Kin-

derkliniken.“ 

Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen teilt die in diesem Zitat benannte 

Einschätzung der aktuellen Versorgungssituation und begrüßt die daraus im Antrag ab-

geleiteten Forderungen nach einem Ausbau der (psychotherapeutischen) Angebote in 

den einzelnen Lebensphasen von der pränatalen Entwicklung bis zur späten Kindheit 

und Jugend. Jedem der genannten Altersabschnitte und auch den Übergangsphasen 

können spezifische psychische Entwicklungsaufgaben zugeordnet werden. Gelingt die 

Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen nicht oder verzögert sie sich, 

können sich psychische Störungen entwickeln [6]. Die Zuordnung psychischer Erkran-
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kungen und psychotherapeutischer Behandlungsansätze zu Lebensphasen ist allerdings 

ungenau, auch weil viele psychische Erkrankungen keinen Altersbezug aufweisen. Da-

her wird hier darauf verzichtet, die einzelnen Entwicklungsstufen aus Sicht der Psycho-

therapeutenkammer Nordrhein-Westfalen zu kommentieren. 

Stattdessen wird im Folgenden auf die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf die 

psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und die dadurch aus Sicht der 

Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen notwendigen Konsequenzen einge-

gangen. 

3. Steigende Anforderungen an die qualitative psychotherapeutische Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen 

Die Nachfrage nach Psychotherapie stieg auch bei jungen Menschen bereits vor der 

Corona-Pandemie deutlich an. Dies beruht u.a. darauf, dass sich das Inanspruch-

nahmeverhalten der Bevölkerung in Bezug auf psychotherapeutische Leistungen in den 

letzten Jahren geändert hat, auch weil Informationen über psychische Störungen und die 

Wirksamkeit der Behandlungen durch das Internet einfacher zugänglich sind. Außerdem 

weisen Ärztinnen und Ärzte häufiger auf die Möglichkeit hin, Psychotherapie in Anspruch 

zu nehmen. Viele Patientinnen und Patienten, auch Eltern psychisch kranker Kinder und 

Jugendlicher akzeptieren nicht mehr (rein) medikamentöse Behandlungen und fragen 

gezielt nach Psychotherapie. Vor diesem Hintergrund werden auch die 2017 eingeführ-

ten psychotherapeutischen Sprechstunden rege genutzt, um fachlich abklären zu lassen, 

ob Behandlungsbedarf besteht. Seit 2017 wurde das Angebot ca. 19 Millionen mal in 

Anspruch genommen [7]. Bei ca. 40 Prozent der Erstkontakte zeigt sich, dass keine psy-

chotherapeutische Behandlung indiziert ist [8]. Die behandlungsbedürftigen Störungen 

sollten insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zeitnah behandelt werden, auch weil 

die Hälfte aller psychischen Erkrankungen vor dem 19. Lebensjahr beginnt und bei feh-

lender Behandlung die Chronifizierung der Störungen mit gravierenden Folgen für das 

Erwachsenenalter droht [9].  

Die Veränderungen in der psychotherapeutischen Versorgung junger Menschen in den 

Jahren vor der Corona-Krise zeigen sich z.B. in Daten des jährlichen Barmer-

Arztreports, nach denen im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2009 mehr als doppelt so 

viele Psychotherapien bei Kinder und Jugendlichen durchgeführt wurden [10]. Während 

der Corona-Pandemie wuchs der Bedarf an Diagnostik und Behandlung psychischer 

Störungen auch in Nordrhein-Westfalen sprunghaft an. Der Kinder- und Jugendreport 

der DAK-Gesundheit für Nordrhein-Westfalen [11] zeigt auf, dass 2021 im Vergleich zu 

2019 vornehmlich bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren die Neuerkran-

kungsraten bei psychischen Erkrankungen zunahmen. V.a. Mädchen dieser Altersgrup-

pe litten vermehrt unter Depressionen (+ 11 Prozent), Ess-Störungen (+ 33 Prozent) und 
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Angststörungen (+ 21 Prozent). Bei den 15 bis 17 jährigen Jungen stieg die Anzahl der 

Adipositas-Diagnosen um 30 Prozent. Die Verordnungen von Psychopharmaka nahmen 

stark zu: Bei 10- bis 14-jährigen Mädchen stieg die Antidepressiva-Vergabe um mehr als 

100 Prozent. Die aktuelle Auswertung der COPSY-Studie vom Januar 2023 [12] belegt, 

dass das psychische Befinden der untersuchten Kinder und Jugendlichen weiterhin 

schlechter ist als vor Beginn der Pandemie. In seinem Review vom Februar 2023 zu 

Veränderungen der psychischen Gesundheit in der Kinder- und Jugendbevölkerung in 

Deutschland während der COVID-19 Pandemie verweist das Robert-Koch-Institut [13] 

darauf, dass repräsentative Studien überwiegend ein hohes Ausmaß an pandemiebezo-

genen Belastungen, Zunahmen psychischer Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen der 

Lebensqualität ergaben. Es ist davon auszugehen, dass es durch die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie zu einem nachweisbaren Anstieg der Inzidenz- und Prävalenzraten 

psychischer Störungen kommen wird [14].  

Die hohen Fallzahlen in der ambulanten und stationären psychotherapeutischen Versor-

gung bringen das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Zwar widersprach die Deut-

sche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychothera-

pie e.V. [15] im Mai 2021 der Annahme, dass die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiat-

rie während der Corona-Pandemie überlaufen gewesen seien, so dass behandlungsbe-

dürftige Patientinnen und Patienten abgewiesen worden seien. Allerdings zeigen Daten 

einer Studie der Universität Leipzig [5], dass „Es scheint, als könne der gestiegene Be-

darf an psychotherapeutischer Versorgung durch die bestehenden ambulanten Struktu-

ren nicht ausreichend und zeitnah gedeckt werden.“  

Auf diese Entwicklungen muss nach Ansicht der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-

Westfalen dringend mit einer Reform der Bedarfsplanung und weiteren Maßnahmen 

reagiert werden, wie sie zum Teil auch in der Drucksache 18/2552 ausgeführt werden: 

4. Vorschläge der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen zur Verbes-
serung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

Wie auch in ihrer Stellungnahme vom 28. März 2023 [16] zum Antrag mit dem Titel „The-

rapieplätze für Kinder mit sexueller Gewalterfahrung flächendeckend ausbauen und 

Wartezeiten verkürzen“ (Stellungnahme 18/444 zu Drucksache 18/2139) für den Land-

tag von Nordrhein-Westfalen ausgeführt, schlägt die Psychotherapeutenkammer Nord-

rhein-Westfalen folgende Maßnahmen zur Verbesserung der psychotherapeutischen 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen vor: 

 Reform der Bedarfsplanung 

Im Antrag mit dem Titel „NRW braucht einen Masterplan zur Stärkung der Kinderge-

sundheit“ wird als Forderung an die Landesregierung formuliert: „Das psychotherapeuti-

sche Angebot für Kinder und Jugendliche in NRW muss ausgeweitet werden. Dabei 
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muss die Unterversorgung in strukturschwachen und ländlichen Regionen gezielt be-

rücksichtigt werden.“ Die Psychotherapeutenkammer unterstützt diese Forderung, die 

mit einer Reform der Bedarfsplanung einhergehen muss. 

Im Unterschied z.B. zu den Medizinerinnen und Medizinern ist der Berufsstand der Psy-

chotherapeutinnen und Psychotherapeuten zahlenmäßig gut aufgestellt. Auch in Zukunft 

wird großes Interesse bestehen, sowohl im Angestelltenverhältnis z.B. in Kliniken, Bera-

tungsstellen, der Jugendhilfe etc. wie auch in der Niederlassung mit Kindern, Jugendli-

chen und ihren Familien psychotherapeutisch tätig zu sein. 

Der vertragspsychotherapeutischen Versorgung stehen allerdings bis heute Defizite der 

psychotherapeutischen Bedarfsplanung entgegen, die bereits bei der bundesgesetzli-

chen Einführung der Berufe der PP und KJP in das deutsche Gesundheitssystem im 

Jahr 1999 entstanden. Die Anzahl der damals tätigen Psychotherapeutinnen und Psy-

chotherapeuten wurde als Sollwert für die Versorgung festgeschrieben, obwohl noch 

mehr als 5000 Anträge auf Zulassung unbearbeitet waren und der Aufbau der Psycho-

therapie in Ostdeutschland bei weitem noch nicht abgeschlossen war. Zwischenzeitliche 

Reformen der Bedarfsplanungs-Richtlinie führten zu keiner wesentlichen Verbesserung 

der Situation. Die psychotherapeutische Versorgung in ländlichen und strukturschwa-

chen Regionen wie dem Ruhrgebiet ist weiterhin unzureichend, obwohl aufgrund der 

fehlerhaften Ausgangsberechnung laut der Bedarfsplanungs-Richtlinie in fast alle Pla-

nungsbereichen eine rechnerische Überversorgung besteht. Um das psychotherapeuti-

sche Versorgungsangebot dennoch auszubauen, besteht die Möglichkeit der Sonderbe-

darfszulassungen und Ermächtigungen, die allerdings auf langwierigen Einzelfallent-

scheidungen der Zulassungsausschüsse von Krankenkassen und Kassenärztlichen 

Vereinigungen beruhen und damit kaum zur Problemlösung beitragen [17].  

Erforderlich ist stattdessen eine wirkungsvolle Reform der Bedarfsplanung, insbesonde-

re der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Bei deren Bedarfsplanung wird derzeit 

eine Mindestquote von 20 Prozent für ausschließlich Kinder und Jugendliche behan-

delnde Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten umgesetzt, da davon ausgegan-

gen wird, dass Kinder und Jugendliche ca. 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausma-

chen und durchschnittlich genauso häufig erkranken wie Erwachsene. Spezifische As-

pekte der psychotherapeutischen Versorgung von jungen Menschen finden dabei keine 

Berücksichtigung: Die Terminvergabe durch KJP ist z.B. auf Zeiten außerhalb des Be-

suchs von Kindertagesstätten bzw. Schulen begrenzt und sie müssen viel Koordinations- 

und Vernetzungsarbeit mit ggf. getrennt lebenden Eltern, Lehrkräften oder Mitarbeiten-

den in der Jugendhilfe leisten, was den Arbeitsaufwand außerhalb der psychotherapeu-

tischen Sitzungen deutlich steigert. Im Vergleich zur Psychotherapie mit Erwachsenen, 

ist bei Kindern und Jugendlichen auch zu beachten, dass sie oft viel weniger mobil sind 
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und daher besonders auf lebensweltnahe psychotherapeutische Versorgung zu achten 

ist. Psychotherapeutische Arbeit mit jungen Menschen unterscheidet sich in sehr vielen 

relevanten Aspekten von der mit erwachsenen Patientinnen und Patienten und ist in der 

Regel deutlich komplexer und zeitaufwändiger. Diese Mehraufwände müssen bei der 

Reform der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. KJP sollten dabei als eigene Arzt-

gruppe beplant werden, wie in der Stellungnahme der hauptamtlichen unparteiischen 

Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vom 23.09.2022 [18] vorge-

schlagen wird. 

 weitere Maßnahmen 

o Abbau der Hürden bei Beantragung von Psychotherapie im Rahmen der Kosten-

erstattung nach § 13 Abs. 3 SGB V,  

o Ausbau der Möglichkeiten zu Anstellung und Jobsharing in Psychotherapiepra-

xen, 

o Umsetzung der Weiterbildungsordnung für Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten mit angemessen vergüteten Weiterbildungsplätzen in der ambulan-

ten, stationären und institutionellen Versorgung, 

o Ausbau von psychotherapeutischer Expertise in Beratungsstellen, der Jugendhil-

fe, der Behindertenhilfe, der Altenhilfe etc. (institutioneller Bereich), 

o Flexibilisierung der Psychotherapie-Richtlinie z.B. hinsichtlich Frequenz, Dauer 

und Ort der Behandlung (z. B. aufsuchend in Schule oder Altenheim) sowie der 

Psychotherapie-Vereinbarung hinsichtlich der Versorgungsangebote, 

o Überwindung des „versäulten“ Systems der Sozialgesetzgebung, 

o Etablierung von Präventionsangeboten durch Psychotherapeutinnen und Psy-

chotherapeuten, 

o Supervision, Fortbildungen etc. zur Stärkung des Hilfesystems 

Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen ist jederzeit bereit, sich an der 

Umsetzung dieser Maßnahmen zu beteiligen. 
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